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TOP-THEMA EINKÄUFE FÜR ÜBERBRÜCKUNGSRENTE

Sachverhalt
Person A war bei der Pensionskasse P versi-
chert. Ende Mai 2015 hat A einen Einkauf von 
etwas mehr als CHF  62 000.– getätigt, um 
eine Überbrückungsrente im Rahmen ihrer 
vorzeitigen Pensionierung zu finanzieren. Ihr 
Arbeitgeber hat sich an dieser Finanzierung in 
betraglich gleicher Höhe beteiligt. Diese Über-
brückungsrente wird ab dem Zeitpunkt der 
vorzeitigen Pensionierung bis zum Erreichen 
des ordentlichen Rentenalters ausgerichtet.

In der Folge erhielt A Anfang Juli 2015 auf-
grund des vorzeitigen Altersrücktritts aus der 
Pensionskasse das angesparte Altersgutha-
ben als einmalige Kapitalleistung in der Höhe 
von etwas mehr als CHF 1,4 Mio. Die Steu-
erverwaltung des Wohnkantons hat daraufhin 
den steuerlichen Abzug des im Mai 2015 ge-
tätigten Einkaufs nicht zugelassen mit der Be-
gründung, dass zwischen dem Zeitpunkt des 
Einkaufs und dem Kapitalbezug die Sperrfrist 
von drei Jahren gemäss Art. 79b BVG verletzt 

worden sei. A erhob gegen die Veranlagungs-
verfügung Einsprache mit der Begründung, 
dass die besagte Sperrfrist bei einem Ein-
kauf für eine Überbrückungsrente nicht gel-
te. Sowohl die Einsprache an die kantonale 
Steuerbehörde wie auch im Nachgang die 
Beschwerde ans Steuergericht wurden abge-
wiesen. A gelangte daraufhin an das Bundes-
gericht, das Ende 2021 das entsprechende 
Urteil erliess.1

Gesetzliche Grundlagen
Der Gesetzgeber sieht in Art. 79b Abs. 3 BVG 
vor, dass nach getätigten (und somit steuer-
begünstigten) Einkäufen die daraus resultie-
renden Leistungen innerhalb der nächsten 
drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vor-
sorge bezogen werden dürfen, was ansonsten 
einer Steuerumgehung gleichkäme. Es ist an-
zumerken, dass jeglicher Bezug von Kapital, 
einschliesslich dem Betrag dieser Einkäufe, 
nicht erfolgen darf, was das Bundesgericht 
bereits in den Jahren 20102 und 20113 fest-
stellte. In diesem Zusammenhang ist strittig, 
ob Einkäufe zur Finanzierung einer Überbrü-
ckungsrente ebenfalls derart zu werten seien, 
wie das Steuergericht argumentierte: Ob-
schon Art. 79b BVG den Begriff des Einkaufs 
nicht definiere, gehe die Doktrin davon aus, 
dass auch solche Einkäufe zur Vorfinanzie-
rung einer vorzeitigen Pensionierung darun-
terfallen würden.

Erwägungen
Die Vorinstanz verweigerte den Abzug 
des getätigten Einkaufs in Höhe von rund 
CHF 62 000.– dahin gehend, dass jeder Kapi-
talbezug innerhalb von drei Jahren nach dem 
Einkauf als missbräuchlich gelte. Da die Be-
grifflichkeit des Einkaufs in Art. 79b BVG nicht 
abschliessend definiert sei, sehe die Vorins-
tanz auch Beiträge zur Vorfinanzierung einer 
Frühpensionierung dadurch umfasst. 

Festzustellen ist, dass nicht bloss die versi-
cherte Person einen entsprechenden Einkauf 
tätigte, sondern auch ihr Arbeitgeber sich 
paritätisch an dieser Finanzierung beteiligte. 
Durch den getätigten Einkauf wurde nicht 
eine BVG-Altersrente finanziert, sondern eine 
Überbrückungsrente, basierend auf den reg-
lementarischen Grundsätzen der betroffenen 
Pensionskasse. Funktionell sei eine solche 
Überbrückungsrente dazu gedacht, ab dem 

Einkäufe zur Finanzierung 
­einer ­Überbrückungsrente
Je nach Ausgestaltung und den reglementarischen Bestimmungen einer Pen-
sionskasse können Versicherte im Hinblick auf eine vorzeitige Pensionierung 
durch Einkäufe eine Überbrückungsrente (mit-)finanzieren. Das Bundesgericht 
musste entscheiden, ob nach einem solchen Einkauf in der Folge das Altersgut-
haben in Form einer einmaligen Kapitalleistung bezogen werden kann.
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Zeitpunkt der Frühpensionierung bis zum Ein-
tritt in das ordentliche AHV-Rentenalter eine 
demnach fehlende AHV-Altersrente zu erset-
zen. Sie gelte also eher als eine AHV-Rente, 
auch wenn sie durch die Pensionskasse aus-
gerichtet werde.

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang 
zudem, dass dieser getätigte Einkauf nicht in 
das bisher erworbene Altersguthaben fliesse 
und gemäss reglementarischer Bestimmung 
in der Folge nicht wieder als Kapital bezogen 
werden könne. Es gehe in dieser Konstella­
tion nicht darum, einen Einkauf zu tätigen, der 
Teil des gesamtheitlichen und als Einheit an-
zusehenden Vorsorgekapitals werde.4 Ebenso 
sei in keiner Weise erkennbar, dass mit dem 
infrage stehenden Einkauf eine rein steuerlich 
motivierte Verschiebung von Kapital in die be-
rufliche Vorsorge vorliege. 

Vielmehr diene diese Einlage dazu, aus-
schliesslich eine Überbrückungsrente zu 
finanzieren, und sie entfaltet folglich keine 
Wirkung auf die Höhe des Alterskapitals. Aus 
steuerlicher Sicht bedeutet das, dass mit 
dieser Einlage nicht ein Vorsorgekapital ge-
äufnet werde, das im Anschluss als Kapital 
und steuerprivilegiert bezogen werden kann. 

Dieser Einkauf in Höhe von etwas mehr als 
CHF 62 000.– hat das Ziel, eine Leistung zu 
finanzieren, die im Nachgang nur als Rente 
bezogen werden kann und damit zum Nor-
maltarif besteuert wird. Die Gefahr einer 
Steuerumgehung, die die Bestimmung aus 
Art. 79b Abs. 3 BVG abwenden will, besteht 
objektiv nicht. Dies geht sogar so weit, dass 
A aus dem eigenen Vermögen den entspre-
chenden Einkauf geleistet hat, dessen Ge-
genleistung in Form einer Überbrückungs-
rente zum Normaltarif besteuert wird. Es wird 
also festgestellt, dass der besagte Einkauf 
und der daraus folgende steuerliche Abzug 
von der Steuerbehörde zugelassen werden 
müssen.

Schlussfolgerungen
Der hier vorliegende Entscheid hat für Fach-
leute in Treuhand, Vorsorge- und Finanzpla-
nungen grosse Bedeutung. Dies zeigt sich 
insbesondere im Zusammenhang mit Finanz- 
und Vorsorgeplanungen, wenn die Klienten 
aufgrund der reglementarischen Bestimmun-
gen die Möglichkeit besitzen, eine Frühpen-
sionierung mittels Einkäufen und folglich den 
Erwerb einer Überbrückungsrente umsetzen 
können. Besonders hervorgehoben werden 
muss der Hinweis, dass bei der Planung sol-

cher Massnahmen ein Augenmerk auf die 
zugrunde liegenden Vorsorgereglemente ge-
richtet werden muss.

Aufseiten der Pensionskassen erscheint es 
als notwendig, dass solche Einkäufe für Über-
brückungsrenten technisch auf separaten 
Konten geführt werden und sie nicht zu einem  
Anteil des bereits erworbenenen Altersgut
habens werden.
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Ihre Meinung ist gefragt  
Machen Sie bei unserer Umfrage mit

Wir sind stets bestrebt, Ihnen ein Produkt von höchster Qualität zu bieten, 
das Ihnen in der Praxis einen Mehrwert bietet. Ihre Meinung ist für uns  
von entscheidender Bedeutung, daher bitten wir Sie, die folgenden Fragen 
zu beantworten. Wir speichern keine persönlichen Daten. 


